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Alles auf einen Blick!
Wer wird gefördert?  
Schülerinnen und Schüler, in Familien mit geringem 
Einkommen, die in der Schulnachricht oder im 
Jahreszeugnis ein „Nicht genügend“ in einem 
Unterrichtsfach haben.

Wie hoch ist die Förderung?  
Gefördert werden bis zu 15 Nachhilfeeinheiten, 
abhängig vom Familiennettoeinkommen. Maximal 
€ 16,50 pro Einheit. Zum Beispiel bei zwei Familien-
mitgliedern maximales Familiennettoeinkommen  
€ 2.765,34. Bei vier Familienmitgliedern maximales 
Familiennettoeinkommen € 3.743,18.  
 
 
Rechtzeitig starten!  
Die Nachhilfe muss innerhalb von drei Monaten 
nach der Schulnachricht oder dem Jahreszeugnis 
beginnen.

Welche Nachhilfe wird gefördert?  
Nachhilfe bei einem vom aha empfohlenen Institut 
oder einem anerkannten Nachhilfeanbieter. 
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Du hast ein „Nicht genügend“ in der Schulnachricht 
oder im Jahreszeugnis? 

Das Land Vorarlberg fördert deinen Nachhilfeunter-
richt, wenn das Geld in der Familie knapp ist.

So stellst du deinen Antrag!
Check! 
Überprüfe das Einkommen deiner Familie unter  
www.vorarlberg.at/nachhilfe

Bis wann? 
Der Antrag auf Förderung ist spätestens sechs Monate 
nach Erhalt der jeweiligen Schulnachricht bzw. 
Jahreszeugnisses zu stellen.

Wie?  
Hol dir das Antragsformular unter  
www.vorarlberg.at/nachhilfe oder direkt beim aha.

Du kannst deinen Antrag ganz einfach per Email an 
bildung.gesellschaft@vorarlberg.at senden.

Noch Fragen?
Mehr Informationen, das Antragsformular und die 
Förderrichtlinie findest du unter:

www.vorarlberg.at/nachhilfe
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